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gnügt sich damit, auf ihre Praxis und diejenige anderer Gemeinden 
bzw. die für die AEW Energie AG geltende Regelung (Art. 3.4.2 des 
Reglements des Verwaltungsrats AEW über die Lieferung elektri-
scher Energie aus dem Niederspannungsnetz des Aargauischen 
Elektrizitätswerkes vom 23. März 1994 [SAR 773.533]) hinzuwei-
sen. Dass eine (rechtswidrige) kommunale Praxis oder das Regle-
ment einer Elektrizitätsgesellschaft, selbst wenn der Kanton daran 
beteiligt ist und sie einen Leistungsauftrag zu erfüllen hat, höher-
rangigem Bundesrecht zu weichen hat, bedarf keiner weiteren Erör-
terung. Eine solche Praxis hätte ganz im Gegenteil eine im SchKG 
nicht vorgesehene Privilegierung der Elektrizitätsgesellschaften ge-
genüber anderen Gläubigern zur Folge, da sie ohne vorgängige 
Durchführung des Betreibungsverfahrens (Art. 67 ff. SchKG), bzw. 
im Falle eines Konkurses im Widerspruch zu Art. 219 SchKG, vor 
den anderen Gläubigern Befriedigung erlangen könnten. Soweit die 
Regelung in Art. 12.1 Elektra-Reglement Bundesrecht widerspricht, 
ist der Argumentation der Minderheit der Schätzungskommission, 
dass selbst weitergehende Sanktionen, bis hin zur Verweigerung von 
Stromlieferungen, zulässig seien, von vornherein der Boden entzo-
gen. 

3. Art. 12.1 Elektra-Reglement widerspricht damit dem überge-
ordneten Bundesrecht, soweit er über den gewöhnlichen Bezugspreis 
hinaus zwecks Tilgung bestehender Schulden aus Strombezug die 
Möglichkeit der Erhöhung der Stromgebühren vorsieht. Die Verfü-
gung des Gemeinderates vom 23. Oktober 2006 entbehrt damit einer 
gültigen gesetzlichen Grundlage und wurde deshalb von der Vorin-
stanz zu Recht aufgehoben. Dies führt zur Abweisung der Be-
schwerde. 

18 Beschwerdelegitimation. Grundbuchabgaben. 
- Kein schutzwürdiges Interesse - als Voraussetzung der Beschwerde-

legitimation -, soweit es lediglich um die theoretische Klärung einer 
Rechtsfrage geht. 

- Richtiges Vorgehen, wenn eine Befreiung von der Abgabe zufolge 
Arrondierung (§ 2 Abs. 1 GBAG) beansprucht wird. 
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- Kostenverlegung, wenn wesentliche Vorbringen erst verspätet (im 
Beschwerdeverfahren) erfolgen. 

vgl. AGVE 2007 49 214 
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II. Kantonale Steuern 

 

19 Steuerbare Nebeneinkünfte. 
- Nebeneinkünfte des Arbeitnehmers stellen auch dann steuerbares 

Einkommen dar, wenn sie nicht von der Arbeitgeberfirma, sondern 
von deren Alleinaktionär stammen, aber in einem unmittelbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen. 

Entscheid des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 29. März 2007 in Sa-
chen Kantonales Steueramt gegen Steuerrekursgericht und P.H. 
(WBE.2006.172). Zur Publikation vorgesehen in StE 2008. 

Sachverhalt 

Der Steuerpflichtige konnte von S., dem Alleinaktionär seiner 
Arbeitgeberfirma X. AG, Aktien (der X. AG) zu einem Vorzugspreis 
erwerben. 

Aus den Erwägungen 

1./1.1. Steuerbar ist das gesamte Einkommen jeder Art, insbe-
sondere "das Arbeitsentgelt mit sämtlichen Lohnzulagen und die Ne-
benbezüge jeder Art wie Entschädigungen für Sonderleistungen, 
Dienstaltersgeschenke des Arbeitgebers, Provisionen, Gratifikatio-
nen, Tantiemen, Trinkgelder und ähnliche Zuwendungen" (§ 22 
Abs. 1 lit. a aStG). 

1.2. Nebenleistungen unterliegen beim Empfänger auch dann 
der Einkommensbesteuerung, wenn sie nicht auf Grund einer ver-
traglichen Verpflichtung, sondern freiwillig erfolgten (AGVE 2000, 
S. 134). Entscheidend für die manchmal schwierige Unterscheidung 
ist, ob sich beim Leistenden ein vom Arbeitsverhältnis unabhängiger 


